
T O P  6 
Antrag Nr. 42  zum Verbandstag 2010 
 
 

ANTRAGSSTELLER: BLV-NRW - Spielausschuss 
 
 

Der Verbandstag möge die Änderung des §65 Ziff. 6 und 7 der SpO beschließen: 
 

 
BISHERIGE FASSUNG 

6. Die fehlenden Vornamen ist die betreffende 
Mannschaft durch den Staffelbetreuer mit einer 
Ordnungsgebühr von EUR 10,00 zu belegen. Die 
fehlenden Vornamen sind dem Staffelbetreuer 
daraufhin unverzüglich nachzuliefern. Geschieht 
dies nicht, so ist er analog § 57 Ziff. 10 nicht 
spielberechtigt. 

 
7.1. Wird ein Spielbericht vom Heimverein nicht 
vollständig oder falsch ausgefüllt (z.B. Datum, 
Uhrzeit des Spielbeginns, Staffelnummer, 
Staffelbezeichnung, Mannschafts-Nr., 
Austragungsstätte), so ist er durch den 
Staffelbetreuer mit einer Ordnungsgebühr von 
EUR 10,00 zu belegen. Auch nach Verhängung 
der OG hat der Heimverein dem Staffelbetreuer 
die fehlenden oder falschen Angaben 
unverzüglich nachzuliefern. Geschieht dies nicht, 
so gelten die Folgen der Ziff. 4 auch hier. 
 
7.2. Fehlt nur die Mannschafts-Nr. und ist 
ansonsten anhand der Staffelnummer (z.B. 047, 
J01, M17) die Mannschaft eindeutig zuzuordnen, 
ist dafür keine Ordnungsgebühr zu verhängen. 
 
7.3. Fehlt nur die Staffelbezeichnung (z.B. 
Bezirksklasse Süd 1, St. 3, Jugend- Normalklasse 
Olpe) und ist ansonsten anhand der 
Staffelnummer (z.B. 047, J01, M17) die Staffel 
eindeutig zuzuordnen, ist dafür keine 
Ordnungsgebühr zu verhängen. Auf die 
Staffelnummer darf nicht verzichtet werden. 

VORGESCHLAGENE NEUE FASSUNG 

6. Bei fehlenden Vornamen ist die betreffende 
Mannschaft durch den Staffelbetreuer mit einer 
Ordnungsgebühr von EUR 10,00 zu belegen. Die 
fehlenden Vornamen sind dem Staffelbetreuer 
daraufhin unverzüglich nachzuliefern. Geschieht 
dies nicht, so gilt der Spieler analog § 57 Ziff. 
10 für dieses Spiel als nicht spielberechtigt. 
 

7.1. unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. unverändert 
 
 
 
7.3. Fehlt nur die Staffelbezeichnung (z.B. 
Landesliga Süd 1, Jugend-Bezirksliga Süd 2 
Olpe, Schüler-Landesliga Nord 1 usw.) und ist 
ansonsten anhand der 3-stelligen Staffelnummer 
(z.B. 047, J01, M17) die Staffel eindeutig 
zuzuordnen, ist dafür keine Ordnungsgebühr zu 
verhängen. Auf die Staffelnummer darf nicht 
verzichtet werden. 

 
Begründung:  Redaktionelle Verbesserung, Anpassung der Beispiele an die neue 

Struktur  
Inkrafttreten:   Sofort 
Ansprechpartner:  Sportwart 


